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3. Satzung zur Änderung der Satzung  
über die erforderliche Zahl, die 

Ausgestaltung und die Ablösung 
von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) vom 04.10.2018

Auf Grund des Artikel 23 Satz 1 der Gemeindeordnung 
und Artikel 91 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Bauordnung 
erlässt die Stadt Kronach folgende Änderungssatzung:

§ 1
Die Satzung über die erforderliche Zahl, die Ausgestal-
tung und die Ablösung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
08.08.2000, geändert mit Satzung vom 12.03.2001 sowie 
07.03.2016, wird wie folgt geändert:

(1) Die Anlage 1 zur Stellplatzsatzung wird wie folgt  
ergänzt:

SG 11 92

Sitzung / Klausurtagung des Kreistages
Am Samstag, 20.10.2018, um 09:00 Uhr findet im Was-
serschloss Mitwitz, Weißer Saal (2. OG), Unteres 
Schloß 5, 96268 Mitwitz eine Sitzung / Klausurtagung 
des Kreistages mit folgender Tagesordnung statt.

Tagesordnung
1 Informationen

2 Bestellung eines/-r Nachrückers/-in als Kreisrat/-rätin 
des Landkreises Kronach für den verstorbenen Kreisrat 
Peter Schmittnägel

3 Nachbesetzung der durch den verstorbenen Kreisrat 
Peter Schmittnägel eingenommen Ausschusssitze

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind selbstver-
ständlich als Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen der 
Kreisgremien willkommen.

Ein nicht-öffentlicher Sitzungsteil schließt sich an.

Kronach, 08.10.2018
Landratsamt
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Nr. Verkehrsquelle
Zahl der er-
forderlichen 
Stellplätze 

hiervon für 
Besucher 

in %

1.9

Nr. 1.2 und Nr. 
1.4 (ohne Ein-
liegerwohnun-
gen) jeweils bis 

50m2

1 Stellplatz je 
Wohnung 20



- 90 -

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.11.2018 in Kraft. 
Sie gilt für Bauvorhaben, bzw. Nutzungsänderungen, die 
nicht bereits vor dem 01.11.2018 genehmigt wurden.

Kronach, 04.10.2018
Stadt Kronach
i. V.

Angela Hofmann
Zweite Bürgermeisterin

Zweckverband zur 94
Wasserversorgung
der Rodacher Gruppe

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Rodacher Gruppe; 

Kronach

für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund der Art. 41 und 42 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung und §§ 20 ff. der Verbandssatzung in 
der derzeit geltenden Fassung, erläßt der Zweckverband 
folgende

Haushaltssatzung 2018
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 845.200 €
und im Vermögenshaushalt
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit 310.000 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Umlagen für das Haushaltsjahr 2018 werden nicht fest-
gesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
10.000,-- € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2018 in Kraft.

Kronach, den 05. Oktober 2018
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Rodacher Gruppe

N. Gräbner
Verbandsvorsitzender

Hinweise:
Der Haushaltsplan 2018 nebst Anlagen liegt ab dem auf 
die Bekanntmachung folgenden Montag eine Woche lang 
in der Geschäftsstelle in „Zum Stübental 6, 96317 Kro-
nach“, von Montag bis Freitag, von 8.30 bis 11.30 Uhr, 
öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

Im Anschluß daran wird die Haushaltssatzung mit allen 
Bestandteilen und Anlagen für die Dauer ihrer Gültigkeit 
in der Geschäftsstelle in „Zum Stübental 6, 96317 Kro-
nach“, zur Einsicht bereitgehalten.

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


